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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit
 

Sozialausschuss 21.05.2026 Entscheidung
 
 

Netzwerk Norderstedt 
hier: Fortführung der Förderung für den Zeitraum 2027 – 2030
 
Beschlussvorschlag:
 
Der Sozialausschuss beauftragt die Verwaltung, mit dem Sozialwerk einen 
Zuwendungsvertrag über die Förderung des Netzwerks Norderstedt in bisheriger Höhe 
(110.000,00 € jährlich) für die Laufzeit vom 01.01.2027 bis 31.12.2030 zu verhandeln und 
abzuschließen.
 
Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 110.000,00 € jährlich sind im laufenden
Doppelhaushalt 2026/2027 auf dem Produktkonto 331000.531800 vorhanden und darüber 
hinaus in der Finanzplanung eingeplant. Der neue Vertrag ist mit einem Haushaltsvorbehalt 
zu schließen. Dies beinhaltet ein halbjährliches Sonderkündigungsrecht. Eine 
außerordentliche Kündigung des Zuwendungsvertrages ist durch den zuständigen 
Fachausschuss zu beschließen.
 
Sachverhalt:
 
Das Netzwerk Norderstedt (NeNo) wurde vor 14 Jahren von einem Trägerkreis aus
verschiedenen Institutionen gegründet, um Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren in
selbstorganisierten Gruppen Möglichkeiten zum Kennenlernen in ihren Stadtteilen zu bieten.
Die Aufgabe des geschäftsführenden Trägers wird seit 2016 durch das Sozialwerk
wahrgenommen.
 
NeNo wurde ins Leben gerufen, um die Lebenssituation älterer Menschen in Norderstedt zu
verbessern und einer Isolation im Alter vorzubeugen. Es wird inhaltlich auf das Konzept
(Anlage 4) und den Sachbericht 2025 (Anlage 3) verwiesen.
 
Zunächst wurde das Netzwerk aus Mitteln der Fernsehlotterie gefördert. Nach Ende der
zeitlich befristeten Förderung übernahm die Stadt Norderstedt ab 2016 die Bezuschussung
und unterstützt darüber hinaus als Teil des Trägerkreises das Netzwerk Norderstedt
(beispielsweise durch den Versand von Informationen bei der Gründung neuer NeNo-
Gruppen).
 
Anfänglich betrug die jährliche Fördersumme 31.600,00 € (für eine halbe Koordinierungsstelle
inkl. Sachkosten). Ab 2019 wurde der Förderbetrag für dann eine Stelle mit 30 Wochenstunden
auf zunächst 56.000,00 € und für den Zeitraum ab 2022 auf 62.600,00 € erhöht. Im Jahr 2024
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fand die bisher letzte Aufstockung der Finanzierung auf aktuell 110.000,00 € jährlich statt (zwei
Koordinierungsstellen mit insgesamt 50 Wochenstunden).
 
Zu den Aufgaben der Koordinatorinnen gehören die Begleitung des Netzwerkes, das Eröffnen
neuer Gruppen (u.a. Finden von geeigneten Räumlichkeiten, Einarbeitung der Kümmerer,
Aufstellung gemeinsamer Gruppenregeln, Beachtung relevanter Aspekte im Hinblick auf
Datenschutz und das NeNo-Konzept) nebst Bewältigung des Alltagsgeschäftes mit
Einzelfallhilfen oder regelmäßigen Anfragen bei besonderem nachbarschaftlichem Bedarf.
 
Der aktuelle Vertrag zur Förderung des Netzwerks Norderstedt endet zum 31.12.2026.
Aufgrund der aktuell angespannten Haushaltslage sieht die Verwaltung derzeit keine
Möglichkeit, den städtischen Zuschuss zu erhöhen. Dies wurde im Vorfeld dem Träger
mitgeteilt. Auf dieser Basis hat das Sozialwerk als geschäftsführender Träger eine Kalkulation
mit drei verschiedenen Szenarien vorgelegt und beantragt die Fortführung der Finanzierung
für die Jahre 2027 bis einschließlich 2030 (Anlagen 1 und 2).
 
Die Förderung des Netzwerkes Norderstedt stellt eine rein steuerbare Leistung dar. Aus
diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, einen Haushaltsvorbehalt in den Vertrag mit
aufzunehmen. Dies sollte sowohl ein halbjährliches Kündigungsrecht als auch die Möglichkeit
beinhalten, nicht die volle Förderungssumme auszuzahlen.
 
Anlagen:
 
1. Antrag Sozialwerk Norderstedt e.V.
2. Kalkulation Sozialwerk
3. Sachbericht 2025 NeNo
4. Konzept 2018 NeNo
 




